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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ustert»

Band i. n. I.XXI.

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 4. Februar.
(Fortsetzung.)

Erlacher bedauert, daß immer noch so un-
gerechte Gesetze und Uebungen vorhanden sind ; er
wünscht, daß endlich hierüber Gleichheit emgesülssr
werde, denn ohne Gleichheit ist die Freiheit nichts!
Man ernenne eine Commission, die hierüber in acht
Tagen ein Gutachten vorlege.

Marcacci ist freilich in gleichen Grundsätzen,
allein der Gegenstand lann nicht abgesondert behan-
delt werden, und also verweise man diese Bittschrift
an die Civilgesezbuchs - Commission.

Rellstab folgt Marcacci, klagt aber, daß
die Commission, welche über die Art, einen Civil-
codex zu erhalten, medergesezt wurde, noch nicht rap-
portirt habe.

Crlacher beharrt, weil das Erbrecht abge-
sondert behandelt werden kann.

K 0 ch. Das Erbrecht ist eines der schwierigsten
Theile des Civilgesezbuchs, und also zweifte ich,
daß in acht Tagen ein Gutachten hierüber verfertigt
werden könne, besonders da wir die Konstitution
noch nicht haben, aufweiche das Geftzbuch gegrün-
det seyn muß. Was Rellsiabs Vorwurf betrifft, so
habe ich als Präsident der Commission geglaubt, es
sey nothwendig, erst den Staat gegen Anschläge,
die auf seine Unabhängigkeit gemacht waren, sichern
helfen zu müßen, "ehe man ihm ein Gefezbuch gebe,
indem dieses leztere keine so leichte Arbeit ist, wenn
man zweckmäßig dabei verfahren will, glaubt man
aber das GegentheU, so ernenne man Rellstab an mei-
ne Stelle in die Commission.

Gm r. Der Civilcodex soll nach allgemeinen
Rechts-m ndsitzen bestimmt werden, die unabhängig
von der Verfassung sind; die von Rellstab berührte
Comm ssvu konnte also sehr gut arbeiten, man lade
sie hiezu ein, und verrage die Bittschrift.

Haber glaubt, es Ware möglich, eine billige
Gleichheit in das Erbrecht zu br.ngen, und fodert
Verweisung an die Commission, um hierüber in acht

19. Februar l8vy. (3u. Pluviôse VIII.)

Tagen einen Bericht abzustatten ; auch könnten we-
nigsiens die erfodcrlichen Vorbereitungen für einen
Civilcodex vorgenommen werden um die Sache
selbst für die neue Verfassung zu erleichtern.

Rellstab beharrt, und fodert über Kochs Ans
trag die Tagesordnung.

Die Bittschrift wird der Civilcodex - Commission
überwiesen, nm sowohl hierüber als über die Art
einen Civilcodex za erhalten, in acht Tagen Gutach-
ten vorzulegen.

Benedikt Niederhauler von Oberrütenen im
Kanton Bern, fodert Entscheidung über einen Rich-
ter, iin Fall der oberste Gerichtshof ein Urtheil schon
zweimal cassrt hat.

Dit Bittschrift wird bis nach Behandlung des
Gutachtens vertaget.

Die Fortsetzung des Gutachtens über die Caft
sationen wird berathen. (Siehe Sitzung vom ersten
Hornung.)

§ 2. Kühn. Wir wurden gezwungen, ein
schiedrichterliches Gericht anzunehmen, um dem ewi-
gen Cirtrl vvn Cassationen und Urtheilen ein Ende
zu machen; aber uin diesen Zweck zu erreichen, kön-
nen wir die Ernennung der Schiedsrichter nicht den
Partheien selbst überlassen, sondern müssen dieselbe
dem Regierungsstatthalter auftragen, sonst werden
dieselben so ernennt, daß ste nie zu einem Endur-
theil unter sich kommen werden.

And erwerth. Die Erfahrung wird uns zei-
gen, daß dieses Gutachten mizwekmäßig ist; Kuhns
Emwenbung ist richtig, aber sein vorgeschlagenes
Hülfsmittel uuannehmbar, weil der Statthalter da-
durch zu viel Einfluß in solche Prozesse erhielt. Wir
müssen durchaus darauf zurükksmmen die cassrlen
Urtheile wieder dem gleichen Richter zurükzmveiscn,
der das erste Urtheil fällte. Man weise das Gutach-
ten an die Commission zrrük, oder wenn man durch-
aas auf dem angenommenen Weg beharret, so lasse
man die lezte Instanz, die über die schon zweima!
cassrten Urtheile a^p.echen soll, durch den Ober-
gerichtshof ernennen.

Hub er widersezt sich der Ausweisung an die
Commission, weil durchaus ein Eesez hierüber ersv?



derlich ist/ um viele Hangende Prozesse zu beendigen.
Er stimmt zum Gutachten, als der zwekmäßigsien
Art von Schiedsgerichten.

Cartier kann dem Antrag Kuhns nicht beistim-
men, weil man den Statthaltern nicht so viel Ge-
walt einräumen darf; aber wie Anderwerth findet
er das Ganze unzwekmäßig, und wünscht, daß
keine zweite Cassation zugelassen werde. Er fodert
aber Zurükweisung an die Commission, um in Z Tagen
ein neues Gutachten vorzulegen.

Carra rd. Dieser § ist freilich der schwierigste,
weil auf allen Seiten auf die man sich wendet Un>

bequemlichkeiten sind; daher konnte sich auch selbst
die fränkische Gesezgebung nicht, ohne den consiitu-
tionellen Grundsätzen zuwiderzuhandeln, aus dieser

Sache ziehen; aber die Sache muß doch entschieden

werden; vielleicht ist Kuhns Antrag am besten, wen»
er so modificirt wird, das: der Statthalter s Bürger
vorschlägt: jede Parthei schlägt s aus, und der Zre

übrig bleibende ernennt ir Schiedsrichter, die dann
endlich entsegeiden.

Anderwerth beharret, weil wir nicht das
Recht haben, die Partheien zu zwingen, einen
blos schiedsrichterlichen Spruch anzunehmen. Um et-

was gutes hierüber zu machen, muß dgs Reg-
l inent des obersten Gerichtshofs abgeändert werden,
und um dieses zu thun, ist Zurntweisung an die

Commission nochwendig,
Koch. Wo wir uns hinwenden, sind Schwier

rigkeitcn, und zwar darum, weil der Grundsatz,
wovon wir ausgehen müssen,, nichts werth ist, nein-
lich die Cassation; möge der Senat hierdurch belehrt
werden, ja keine Cassationsgerichte mehr in unsere
richterliche Gewalt hineinzubringen. Um aber, so

lange wir noch durch die Eonstitutzon an das Cassa-

rionsgericht gebunden sind, ein Hülfsmittel zu haben,
so nehme man doch das Schiedsgericht an, und um
hierüber so unpartheiisch als möglich zu Werke zu

gehen, so nehme man den § infoweit an, daß jeoe

Parthei 8 Richter vorschlägt, von denen jede Par-
chei 4 wiederum ausschlagen soll; durch die 3 übrig
bleibenden lasse man noch z Richter ernennen, welche

zz dann endlich absprechen.
Bourgeois stimmt Koch bei, mit dem ein-

zigen 'Unterschied, daß die 5 Uzten Schiedsrichter
nicht von den 8 erstem, sondern von dem nächstge-

legenen unpartheiischen Distriktsgericht, welches der

Dbergerichtshof bezeichnet, ernannt werden sollen.
Koch vereinigt sich mit Bourgeois Vorschlag,

welcher angenommen wird.
Der Vollzichungsausschuß übersendet folgende

Botschaft:
Der Vollziehung-ausschuß an die geftzgebenden

Räthe.
Bürger Repräsentanten!

Der Vollzichungsausschuß muß Sie an eine

Botschaft erinnern, die Ihnen unter dem Datun,
vom ry. Decbr. 17YY zugeschikt women, mit der Eins
ladung, daß Sie den Obcreinnehmern und Distrikte
einneymcrn zum Gehalte ein gewisses Quantum (ft
viel vom i5o von ihrer Steuereinnahme bestimmen

möchten; dringend ist hierüber eine Entscheidung.
Es ist Zeit, die Dienste der zur Steuereinziehung
angestellten Personen zu erkennen, uns durch ei»!

EntschädigungsbewMgung ihren Eifer wieder zu be-

leben.
Belieben Sie, Bürger Repräsentanten, diese

Gründe zu erwägen, und hierüber schleunig eine

Entscheidung zu fassen.
Gruß und Hochachtung!

Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

D 0 l d e r.

Im Namen des Vollz. Ausschusses, der Gen. Sck.

Mousson.
Anderwerth verspricht in geheimer Sitzung

hierüber ein Gutachten.
Cartier will den Vollziehungsausschuß einladen,

die Fortsetzung der Skaatsrechnungen, wovon im
der Anfang vom Direktorium uns in geheimer Sitzung
überwiesen wurde, schleunig mitzutheilen, weil wir

sonst Gefahr laufen könnten, daß die entftzten Dik

rektoren sich aus dem Gebiete der Republik entfernen

sonnten, ehe diese Rechnungen ratifient sind.
Dieser Antrag wird mit DringlichkeitserklärM

angenommen.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung«

Senat, z». Februar.
Präsident: Keller.

Der große Rath übersendet eine Bothschaft,
durch die er den Senat zur Beschleunigung der Con-

stitutionsa'beit einladet. (S. S. 260.)
Der Beschluß wird verlesen, der über die Ver-

waltnng der Bergwerke in Helvetien allgemeine

Grundsatze aufstellt.
Er wird einer Commission übergeben, die m 4

Tagen berichten soll; sie besteht aus den B. Lüthi
v. S- Ufieri und Muret. ^ „Der Beschluß wird verlesen, der die Wahlen

der Wahlversammlung des Kantons Thurgàu M
gültig erklärt.

Er wird einer Commission übergeben, die m ^

Tagen berichten soll; sie besteht aus den B. Aug m

siinj, M jttelh 0 lzer und Cr a uer.
Eine Zuschrift des B. I- B. Simoneau macht

Bemerkungen gegen die Urvcrsammlungen, die wsmg-

stens 200 Bürger zahlreich seyn sollen, und veàng
solche für kleinere Gemeinden.

Die Discussion über die Aufnahme des Grün»'



fatzes der wählbaren Bürger in die Verfassungsakte
wird fortgeftzt.

^ ^Pettolaz. Die Gewalt, welche eine Verfas-
sung festsezt, und dieselbe vollziehen läßt, ist der
Grund aller Constitution. Diese Gewalt gehört in
Helvetica ausschließlich dem Volk zu; die Democra-
tie ist also die Grundlage seiner Verfassung. Durch
sie allein werden alle Bürger für das Glük des Va-
terlandes interessirt; sie allein ist fähig, ihren Eifer
anzuspornen, ihren Muth und ihre Anstrengungen
zu erhöhen, alle ihre Wünsche, allen ihren Wille dem
gemeinen Besten als dein gemeinschaftlichen Mittel-
xunkt zuzuwenden.

Ihr habt bereits beschlossen, BB. Senatoren,
die Demokratie soll die Grundlage der helvetischen
Verfassung seyn, und ihr habt hierin nichts anders
gethan, als euch nach dem Willen des Volkes zu rich-
ten, das entschlossen, diese Form verlangt. Jede
andere politische Einrichtung kann für ein Volk nicht
passen, das die Rechte nno die Verfassungen seiner
Nachbaren achtend, um sich für die Demokratie zu
erklären, nicht die Systeme der Philosophen ab-
wartete.

Ohne in dunkle und gewagte Untersuchungen
über einen angeblichen gesellschaftlichen Vertrag,
dessen Daseyn nichts weniger als erwiesen ist, ein-

zutreten; ohne den Menschen in die Wälder zu ver-
weisen, und ihn unter die Thiere herabzusetzen, um
ihn hernach aus seiner Vernichtung durch eine plöz
liche und raisonnierende Schöpfung der Gesellschaft,
herauszuziehen, in der er keinerlei Herrschaft beyal-
ten, keine Unterwerfung sich gefallen lassen, und nur
ein völliges Gleichgewicht erkennen würde, beriethen
die alten Schweitzer ihr Herz allein und den unübcr-
windlichen Widerwillen, den sie gegen alle Arten von
Ketten emvfanden. Abstammend von Menschen,
die sich in Helveticas Gebirge als in ein der Unter-
drückung unzugängliches Heiligthum geflüchtet hat-
ten, konnte weder der fruchtlose Versuch der Aus-
Wanderung nach Gallien, noch die Ueberschwemmung
der Barbaren, welche das römische Reich Umsturz«

ten, noch die dichte Finsterniß, die über dem polüi-
scheu und moralischen Horizonte Europas schwebte,
noch die scheusliche Feodalität, die ihre Felsen mit
festen Schlössern, finstern Höhlen, in denen der De
spotism ungestraft seine Schlachtopftr verschlang,
bepflanzte, noch Sklaverei und Leibeigenthum gegen
die die Vorrechte der Geistlichkeit, und die Fre-hei-
ten der Klöster allein einigen verfassenden Trost bar-
boten, die Neigung der alten Helvetter für Freiheit
und Unabhängigkeit zerstören. Sie konnten unte
brükt, nie aber zu Sklaven gemacht werden.

Ein solches Volk war nicht geschaffen, um eig-
nem oder fremdem Joche zu unterliegen. Vergeblich
verlezten die Geßler, die Landenberg, die Wol-
fen schieß der Natur heiligste Rechte, vergebens

dehnten diese Tyrannen ihre Ausschweifungen bis
dahin aus, wo sie keine andern Schranken als die
ihrer eignen Verdorbenheit fanden. Baumgartners
Beil rächte in dem Blute eines schändlichen Wol-
lüstlings ein Geschlecht, dessen einzige Waffe die
Tugend, und dem die Ehre das köstlichste aller Gü-
ter ist- Das Grütlt empfieng den Eidschwur der
Retter ihres Vaterlandes, Tell erschien, und die
Freiheit war gebohren.

Dieser Geist der Unabhängigkeit B. S., der
seither sich über alle Theile Helveticas zu verbreiten
schien, und dessen Folgen der berühmte H all er
nicht ohne Sorge voraussah, war keine Wirkung der
Schriften Montesquieup, des Philosophen von Genf
und derer, die seinen Enthusiasm und seine Para-
dopien theilten, noch der Verfassungen der amerikani-
schen Colonie», sondern Wirkung sener Freiheitsliebe,
welche die Unterthanen Schweizer in aller ihrer
Kraft erhalten hatten, der Abhängigkeit unerachtet,
in der sie sich befanden. Ihre wiederholten Vemü-
hangen, sich aus dieser Lage herauszureissen, dienten
nur dazu, sie unter dem Drucke einer gegen ihre Frei-
heit verbündeten Federation erliegen zu lassen, die,
den einen schmeichelnd, die andern zertheilend, alle
beherrschte. Sie ließ ihnen keine andre Hoffnung
zurük als die auf den unmittelbaren Abkömmlingen
jener unsterblichen Männer gegründet war, die allen
Gefahren Troz geboten und alle Aufopferungen ge-
macht hatten, um sich vollkommne Freiheit zu erwer-
ben; aber ihre Erwartungen fanden sich grausam be-
trogen, und die Volksregierungen vermehrten noch
das Gewicht ihrer Ketten.

Ohne Hülfe von ben Demokraten, bei denen der
Egoism der Freiheit das Uebergewicht erhalten hatte,
erwarten zu dürfen; unter der Masse einer imponi-
renben föderativen Verbindung erdrückt, die sich noch
durch Allianz mit dem monarchischen Frankreich dem
damals die Erhaltung der aristokratischen Systeme in un-
serm Vaterlanbe angelegen war, verstärkt hatte, blieben
die Bewohner der Unterthanen Lande in einer scheinbaren
Ruhe, welche die Schmeichler, diese Plagen aller
Regierungen, als eine sehr reelle darstellten. Die Regie-
rungen glaubten an diese be, und der für uns alle
so unglückliche Versuch, den sie von ihrem grundlo-
sen Zucrauen machten, muß ihnen den bittern Be-
weis, wie täuschend solches war, gegeben haben.

Unter einem Volke, in dessen Charakter die Kei-
me der Unabhängigkeit und der Gleichheit seit einer
Reihe von Jahrhunderten sich eingepflanzt finden,
unter einem Volke, das ununterbrochen die denk-
würdigen Beispiele der Tugenden, der Tapferkeit,
und des Patriotism der Staufacher, der Fürst, der
Melchthal, der Winkelriede vor Augen hat, ist eine
Ruhe, die sich auf kein Zutrauen gründet, häufig der
Vorläufer der schreklichsten Ausbrüche. Und einem
solchen Volke sind wir berufen eine Constitution vor-



zuschlagen, die ihm angenehm seyn muß, wenn es
sie annehmen soll. Um dieß zu seyn, muß sie ihm
angemessen, sie muß auf das was wesentlich sein
Wille ist, gegründet seyn. In seiner Einheit er-,
kennt es die Garantie seines Gluks, seiner Sicherheit,
seiner Unabhängigkeit ; in der repräsentativen Demo-
krakle erkennt es die einzige einem republikanischen
Staate von einiger Ausdehnung angemessene Ver-
fassnng. In der Ernennung seiner Beamten erkennt
es jenes geheiligte Recht, nach repräsentativen Grund-
sähen an allen Regierungsmaaßnahmen Antheil zu
nehmen; in der AbänderUchkeit der Stellen findet es
dm zwekmäßigsten Zaum, um die Bestrebungen des
Ehrgeitzcs zunikzuhalten oder zu zerstören. Endlich
da das Volk eine, soviel es mit den von ihm an-
genommenen Grundsätzen übereinstimmend möglich
ist, demokratische Repräsentation verlangt, so müs-
sen wir uns mit einer Consiiiution, die ihm diese

Wohlthat zu gewähren im Stande sey, beschäftige!!.—
Alle diese Bemerkungen sind wichtiger, als sie beim
ersten Anblicke es scheinen mögen; sie sind genau
verbunden mit dem Plane, der einer neuen Verfassung
zum Grunde liegen muß.

Euere Constitutionscommission, BB. Senatoren,
hat Euch zwei Entwürfe vorgelegt, die in den Grund-
lagen übereinstimmend, wesentlich in den Formen
die sie barbieten, von einander abweichen. Ich bleibe
für einmal bei der ersten unserer Untersuchung unter-
worfenen Frage stehen: Sollen wählbare Bür-
ger seyn

Ohne Zweifel, Bürger Senatoren! müssen wähl-
bare Bürger in der helvetischen Republik seyn, denn
ohne wählbare wären keine gewählten, ohne gewähl-
te keine Beamten, ohne Beamten keine Stellvertret-
tuug, und ohne National-Stellvertrettung keifte Re-
publik möglich. Soll aber nur eine bestimmte Zahl
wählbarer Bürger seyn? Sollen sechs und neunzig
Hunder.heile der Nation keinen andern Antheil an
der Souveränität haben, ausser jenem, die vier
übrigen Hunöerttheile zu bezeichnen aus denen alle
öffentlichen Stellen brssezt werden müssen? Hier fin-
det sich die Schwierigkeit; und diese Frage ist es,
die eigentlich soll beantwortet werden.

Man muß ohne anders zugeben, daß in einer
repräsentativen Demokratie, Gle.chheit der Rechte
seyn soll, so wie Gleichheit der Pfl ichten und der
Lasten statt 'findet, und schwerlich möchte sich jenes
Recht mit der vorgeschlagenen Einschränkung ver-
tragen. Entweder sind alle Activbürger wählbar, oder
sie sind es nicht. Sind sie es, so wird keine Gè-
wait die Wahl des Volks beschränken; sind sie es
nicht, so ist es imnöthig, von Demokratie zu spre-
chen. Allenthalben wo irgend eine besondere Klasse
der Bürger, welchen Namen man ihr auch gebe,
ausschließlich z» den öffentlichen Aemtern gelangen
kann, da ist Aristvixafje vorhanden. (Die Forts, folgt.)

Vollziehungsausschuß.
Der Vollziehungsausschuß, nach angehörtem B«-

richt seines Kriegsministers,
Erwägend, daß die Artikel 10 und ri der MU

tairgesetze über die Verbrechen einer ungetreuen Ve«

walwng und des üblen Verhaltens, nur Gesängich
strafte bestimmen, ohne die Entsetzung der angestch
ten Militairpersonen zu fordern;

Erwägend, daß die auf solche Verbrechen gelegn
Strasse, als entehrend angesehen werden soll;

beschließt:
1) Jeder in einem Grad stehende Militair, welche:

durch das Urtheil eines Kriegsgerichts wegen u«

getreuer Verwaltung sonst nur mit der Gesän?-

nißstraffe belegt worden, ist durch die Thatsch
selbst enksezt, und seine Ersetzung soll alsoglch
nach gefälltem Urtheil vorgeschlagen werden.

2) Der gegenwärtige Beschluß soll allen Chefs im

Corps und Inspektoren der Miliz in der RepM
mitgetheilt und in das Bulletin der Gesetze eins

gerükt werden.

Bern den izten Hornung i8->c>.

Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

(Sig.) Dold er.
Im Namen des Vsllz. Ausschusses, der Gen. S<«>

(Sig.) Mousson.

Der Vollziehungsausschuß, in Erwägung, daß

die Maßregel, kraft welcher die Bürger Oberiin,
Laharpe und Sekretan, unter die Aufsicht der Obrigs
ketten jenes Drtes, den sie zu ihrem Aufenthalte
wählten, geftzt worden, nunmehr bei den gegenwär-

tigen Umstanden nicht länger erforderlich ist,

beschließt:
1) Der Beschluß vom 2oten Jenner in Betreff der

Bürger Oberlin, Laharpe und Sekretan, ist sis

ràkgeiiommen.
2) Der Minister der Justiz und Polizei ist bsaiist

tragt, hievon den Regierungsstatchaltern der Kam

tonen Leman und Soiothurn Nachricht zu geben.

Bern den izten Hornung 1300.
Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

D 0 l d e r.

Im Namen der vollz. Ausschusses, der Gen. Sek.

Mousson.
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